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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
§ 1
Zweck des Ausschusses ist es, Streitigkeiten in der Getreide- und Futtermittelbranche zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zu prüfen und über diese zu entscheiden, egal ob sich diese Streitigkeiten auf die Qualität oder die Beschaffenheit der Ware oder auf andere Fragen beziehen.

§ 2
Die Mitglieder des Ausschusses müssen Mitglieder der Dänischen Handelskammer sein. Die Dänische Handelskammer bestimmt die Anzahl der Ausschussmitglieder und wählt diese auf Empfehlung von “DAKOFO” (Danske Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fællesorganisation) sowie von “ProAgro“ unter aktiven, qualifizierten Personen der Getreide- und Futtermittelbranche aus. Die Dänische Handelskammer ist ausserdem berechtigt, selbst Mitglieder für den Ausschuss einzustellen.

Darüber hinaus können auf Empfehlung des "Foreningen af Danske Handelsmøller" bis zu vier Mitglieder, auf Empfehlung von "Foreningen af Danske Oliemøller (ADOP)" bis zu vier Mitglieder und auf Empfehlung von "Dansk Frøhandlerforening" bis zu vier Mitglieder gewählt werden. Die Mitgliedschaft gilt, bis sie von einer der Parteien gekündigt wird, endet jedoch automatisch Ende des Jahres, in dem das betreffende Mitglied das 70. Lebensjahr vollendet. Der Vorsitzende kann in Fällen, in denen er dies für angebracht hält, empfehlen, dass die Dänische Handelskammer andere Personen als die Ausschussmitglieder ausserhalb ihres Mitgliedskreises zur Mitwirkung bei der Entscheidung eines Falles auswählt.

§ 3
Der Vorsitzende des Ausschusses wird von der Handelskammer gewählt, die stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses werden jährlich vom gesamten Ausschuss gewählt. Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden müssen Mitglieder des Ausschusses sein.
§ 4
Dem Vorsitzenden obliegt die verwaltungstechnische Leitung der Tätigkeit des Ausschusses. Bei Verhinderung des Vorsitzenden wird er durch einen der stellvertretenden Vorsitzenden vertreten.

Die stellvertretenden Vorsitzenden führen im übrigen die Fälle, die ihnen der Vorsitzende zuteilt.

Falls der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden befangen oder aus anderem Grund nicht in der Lage sind, einen Fall zu führen, kann die Handelskammer ein Mitglied des Ausschusses damit beauftragen, den betreffenden Fall zu führen.

Der Vorsitzende oder die stellvertretenden Vorsitzenden entscheiden in den ihnen zugeteilten Fällen, welche Mitglieder bei der Entscheidung über den betreffenden Fall mitwirken sollen, wobei in jedem Einzelfall zu berücksichtigen ist, dass die gewählten Mitglieder nach Möglichkeit gewisse Kenntnisse von ähnlichen Fällen wie dem betreffenden Fall haben sollten.

Gegenüber den Schiedsparteien oder anderen dürfen keinerlei Angaben erfolgen, wer an der Behandlung der einzelnen Fälle mitwirkt.

Die Schiedsparteien können gegen die Mitwirkung eines oder mehrerer Mitglieder des Ausschusses bei der Beurteilung des betreffenden Falls Einspruch erheben. Wenn der amtierende Vorsitzende den Einspruch für berechtigt hält, dürfen die betreffenden Mitglieder nicht an der Behandlung des Falls mitwirken. Auf Antrag wird eine Liste sämtlicher Mitglieder des Ausschusses ausgehändigt.

Wenn sich ein Mitglied für die Behandlung eines Falls für befangen hält, für den er ausgewählt worden ist, hat er dies dem in dem betreffenden Fall amtierenden Vorsitzenden mitzuteilen, der darüber entscheidet, ob das betreffende Mitglied von der Mitwirkung befreit werden soll.

Für den Fall, dass für die Zwangsvollstreckung eines Schiedsspruchs besondere Angaben gewünscht werden, kann ein einiges Präsidium Ausnahmen von den für den Ausschuss geltenden Vorschriften zulassen.

§ 5
Der Ausschuss kann nur eingeschaltet werden, wenn die Parteien sich gemäss dem getätigten Geschäft dazu verpflichtet haben, eventuelle Differenzen durch den Ausschuss entscheiden zu lassen, oder, wenn dies nicht der Fall sein sollte, wenn sich die Parteien im voraus schriftlich dazu verpflichten, sich dem Schiedsspruch des Ausschusses als endgültig und verbindlich zu unterwerfen.
§ 6
Fälle, bei denen es nur um die Qualität und/oder Beschaffenheit geht, werden von einem aus drei oder fünf Mitgliedern bestehenden Ausschuss behandelt.

Andere Fälle werden von einem aus fünf Mitgliedern bestehenden Ausschuss behandelt. 

Der Schiedsspruch wird gemäss der Empfehlung der an der Behandlung des Falls mitwirkenden Mitglieder gefällt.

§ 7
Die Beratung erfolgt mündlich.

Was die Beratung und die diesbezüglichen Verhandlungen angeht, haben die Mitglieder eine absolute Schweigepflicht.

Der Ausschuss entscheidet selbst, in welchem Umfang er die einzelnen Schiedssprüche begründen will.

In ein hierfür vorgesehenes Protokoll ist eine Zusammenfassung des Falls und des gefällten Schiedsspruchs aufzunehmen. Der gefällte Schiedsspruch muss von allen an der Beurteilung beteiligten Mitgliedern unterzeichnet werden.

Eine Ausfertigung des Protokolls, die vom Vorsitzenden unterzeichnet werden muss, ist den beiden Parteien zu übermitteln.

Das Präsidium des Ausschusses kann beschliessen, Schiedssprüche von grundsätzlicher Bedeutung in anonymer Form zu veröffentlichen.

§ 8

Die Mitglieder des Ausschusses sind ehrenamtlich tätig.

BEURTEILUNG DER QUALITÄT

UND/ODER DER BESCHAFFENHEIT

§ 9
Der Antrag auf Beurteilung der Qualität und/oder der Beschaffenheit ist schriftlich beim Ausschuss unter folgender Adresse einzureichen: Børsen, DK-1217 København K. Der Antrag auf Beurteilung kann per Telefax/E-Mail gesendet werden, wobei der Antrag und sämtliche Anlagen anschliessend im Original und in Kopie gesendet werden müssen.

Der Antrag muss, neben den erforderlichen und gemäss den vorgeschriebenen Verfahren entnommenen Proben, von folgendem begleitet sein:

a)
Dem Vertrag über die strittige Partie oder der Vereinbarung, die ganz oder teilweise an die Stelle des Vertrages getreten ist.

b)
Einer Verkaufsprobe, wenn sich beim Geschäft auf diese berufen wurde und sie für die Beurteilung erforderlich ist.

c)
Sonstigen erforderlichen Dokumenten.

Der Antrag hat eine genaue Darstellung der geltend gemachten Mängel und/oder entstandenen Streitigkeiten sowie einen genau formulierten Anspruch zu enthalten, über den die Entscheidung des Ausschusses gewünscht wird. Wenn der Antrag eine Beurteilung der Beschaffenheit der Ware umfasst, ist dies ausdrücklich anzuführen, damit die Beurteilung so schnell wie möglich vorgenommen werden kann.

Die Gegenseite wird durch Übersendung der Kopien von dem Fall benachrichtigt und erhält eine angemessene Frist, ihre Antwort abzugeben, die per Telefax/E-Mail gesendet werden kann, die anschliessend mit Anlagen im Original und in Kopie einzusenden sind.

Wenn innerhalb der gesetzten Frist keine Antwort eingereicht wird, erfolgt die Beurteilung durch den Ausschuss auf der Grundlage des eingereichten Antrags.

Sobald der Antrag und die Proben beim Ausschuss eingegangen sind und der amtierende Vorsitzende eine schnelle Beurteilung dieser für erforderlich hält, werden die Mitglieder, die an der Beurteilung mitwirken sollen, geladen, und die Beurteilung erfolgt nach Möglichkeit am gleichen Tag. Der Schiedsspruch erfolgt jedoch nur dann gleichzeitig, wenn der Sachverhalt des Falls im übrigen hinreichend dargelegt worden ist.

ENTSCHEIDUNG ANDERER STREITFÄLLE

§ 10
Der Antrag auf den Schiedsspruch des Ausschusses ist schriftlich unter folgender Adresse beim Ausschuss einzureichen: Børsen, DK-1217 København K. Er hat eine eindeutige und genaue Darstellung des Falls und der Ansprüche zu enthalten, über die die Entscheidung des Ausschusses gewünscht wird, und muss von den in § 9 a und c genannten Dokumenten und eventuell der in § 5 genannten Verpflichtung sowie von Angaben und Beweisen bezüglich der geltend gemachten Anträge begleitet sein.

Der Antrag und sämtliche Anlagen sind im Original und in Kopie einzusenden.

Die Gegenseite wird hiernach durch Übersendung der Kopien von dem Fall benachrichtigt und erhält eine angemessene Frist, ihre Antwort abzugeben, die ebenfalls mit Anlagen - wie auch spätere Antworten mit Anlagen - im Original und in Kopie einzusenden ist.

Wenn innerhalb der gesetzten Frist keine Antwort eingereicht wird, erfolgt die Beurteilung durch den Ausschuss auf der Grundlage des eingereichten Antrags.

Falls der Vorsitzende oder der amtierende stellvertretende Vorsitzende im betreffenden Fall befindet, dass sich eine Streitigkeit nicht für den Schiedsspruch durch den Ausschuss eignet, entscheidet das Präsidium, ob der Fall abgewiesen oder gemäss den Vorschriften des Ausschusses behandelt werden soll. Wenn der Fall abgewiesen wird, haben die Parteien jeweils die Möglichkeit, den Fall gerichtlich prüfen zu lassen.

Der Vorsitzende ist jedoch jederzeit berechtigt, einen Fall abzuweisen, wenn die formale Grundlage gemäss § 5 für die Entscheidung des Falls durch den Ausschuss nicht vorliegt.

Wenn das Präsidium der Auffassung ist, dass ein Fall die persönlichen Interessen der Mitglieder des übrigen Ausschusses in so hohem Masse betrifft, dass es mit Schwierigkeiten verbunden sein kann, die für die Behandlung des Falls in beiden Instanzen erforderlichen Ausschüsse gemäss § 4 der Vorschriften zu bestellen, ist das Präsidium dazu berechtigt, den Fall abzuweisen, wonach die Parteien jeweils die Möglichkeit haben, den Fall gerichtlich prüfen zu lassen.
§ 11
Der Ausschuss ist dazu berechtigt, weitere Auskünfte und die Vorlage von Dokumenten von den Parteien zu verlangen, die er für erforderlich hält, um über den Fall entscheiden zu können.

§ 12

Der Vorsitzende ist in allen Fällen, in denen er dies für angebracht hält, dazu berechtigt, Abweichungen vom üblichen Geschäftsgang vorzunehmen und anderen als den in § 1 genannten Parteien zuzulassen, ihre Streitigkeiten dem Ausschuss vorzulegen, vgl. jedoch § 5 und § 10 Abs. 5.

§ 13
Für Schiedssprüche ist eine Gebühr zu entrichten, die vom Ausschuss genauer festgelegt wird. Die Gebühr muss immer von der Partei an den Ausschuss bezahlt werden, die den Antrag gestellt hat, ohne Rücksicht darauf, wem die Zahlung gemäss dem Schiedsspruch obliegt.

Die Gebühr wird in der Regel der unterlegenen Partei auferlegt; der Ausschuss ist jedoch dazu berechtigt, die Gebühr nach seinem Ermessen auf die Parteien zu verteilen. Die Parteien haften gesamtschuldnerisch für die Gebühr. Der Vorsitzende kann verlangen, dass ein nach seinem Ermessen angemessener Betrag bei der Einreichung des Antrages als Kaution zu zahlen ist.

Für Fälle, die beim Ausschuss eingereicht, jedoch zurückgenommen werden, bevor der Schiedsspruch gefällt worden ist, ist eine Gebühr zu zahlen, die in jedem Einzelfall im Ermessen des amtierenden Vorsitzenden und im übrigen gemäss den vorstehenden Vorschriften festgesetzt wird.

Die für die Schiedssprüche gezahlten Gebühren fallen der Kasse des Ausschusses zu.

ANFECHTUNG DER SCHIEDSSPRÜCHE DES AUSSCHUSSES

§ 14
Schiedssprüche des Ausschusses bezüglich der Beschaffenheit der vertraglich vereinbarten Ware können nicht angefochten werden.

Beschwerden können im übrigen nur bei dem an den Ausschuss angeschlossenen Beschwerdegericht eingereicht werden, für das folgende Vorschriften gelten:

a)
Das Beschwerdegericht besteht aus dem Vorsitzenden und sechs Mitgliedern des Ausschusses. Letztere werden für jeden Einzelfall vom Vorsitzenden des Ausschusses gewählt.

In diesem Beschwerdegericht darf kein Mitglied mitwirken, das bereits erstinstanzlich beraten hat.

Die Behandlung der Fälle wird von dem Vorsitzenden des Ausschusses geführt, der ebenfalls den Geschäftsgang des Beschwerdegerichts festlegt. Wenn der Vorsitzende die erstinstanzliche Behandlung geführt hat oder er verhindert oder befangen ist, wählt die Handelskammer unter den Mitgliedern des Ausschusses einen Vorsitzenden des Beschwerdegerichts (vorzugsweise einen stellvertretenden Vorsitzenden), der anstelle des Vorsitzenden auftritt und somit auch die übrigen Mitglieder des Beschwerdegerichts wählt.

b)
Beschwerden an das Beschwerdegericht sind schriftlich oder per Telefax/E-Mail an den Ausschuss zu senden, und müssen spätestens 21 Tage, nachdem der Schiedsspruch des Ausschusses per Einschreiben an die betreffende Partei abgesendet wurde, beim Ausschuss eingegangen sein.

Falls der Antrag nur von der einen Partei eingereicht wird, benachrichtigt der Ausschuss baldigst die andere Partei von der Beschwerde.

Der anfechtenden Partei wird die Frist mitgeteilt, innerhalb der sie ihre Beschwerde mit den dazugehörigen Dokumenten schriftlich eingereicht haben muss.

Es steht dem Präsidium (dem Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden) auf Antrag der Parteien zu, darüber zu entscheiden, ob die für die Beschwerde vorgeschriebenen Voraussetzungen vorliegen und ob diese rechtzeitig und ordnungsgemäss eingereicht worden ist. Wenn das Präsidium entscheidet, dass eine Beschwerde nicht möglich oder diese nicht rechtzeitig und ordnungsgemäss eingereicht worden ist, gilt der erstinstanzlich vom Ausschuss gefällte Schiedsspruch nach wie vor.

Um über diese Fragen entscheiden zu können, ist die Mitwirkung von mindestens drei Mitgliedern des Präsidiums erforderlich, jedoch darf das Mitglied, das den Fall erstinstanzlich führte, nicht mitwirken.

Wenn nicht mindestens drei Mitglieder unbefangen sind und erscheinen, oder wenn im Präsidium keine einstimmige Entscheidung erzielt wird, ist der Fall der Handelskammer vorzulegen, die hiernach die endgültige Entscheidung trifft.

In besonderen Fällen kann das Präsidium auf Empfehlung einer Partei anordnen, dass die Anfechtung eines gefällten Schiedsspruchs nur dann möglich ist, wenn die anfechtende Partei eine im Ermessen des Präsidiums ausreichende Sicherheit für den Betrag leistet, dessen Zahlung ihr durch den Schiedsspruch auferlegt wurde, darin ist auch die Gebühr für den Schiedsspruch enthalten.

c)
Die Parteien unterliegen den Vorschriften des Beschwerdegerichts, auch in bezug auf die Beschaffung von Auskünften und sonstige Verhältnisse.

d)
Die Entscheidung des Beschwerdegerichts wird gemäss der Empfehlung der Mehrheit der mitwirkenden Mitglieder gefällt.

e)
Für die Beschwerde ist eine Gebühr zu zahlen, die in der Regel das Zweifache der Gebühr für den erstinstanzlichen Schiedsspruch beträgt.

f)
Bezüglich des Beschwerdegerichts finden im übrigen in bezug auf die Qualität die Vorschriften der §§ 7, 8, 9, 11, 12 und 13 und in bezug auf andere Streitfälle die Vorschriften der §§ 7, 8, 10 Abs. 1.-4., 11, 12 und 13 entsprechende Anwendung.

§ 15
Indem die Parteien die Beurteilung und das Schiedsverfahren des Ausschusses vereinbart haben, haben sie sich bedingungslos sachlich wie formal der Entscheidung des Ausschusses (darunter eventuell des Beschwerdegerichts) zu unterwerfen, und diese Entscheidung kann auf keine Weise von den Gerichten für nichtig erklärt oder ausser acht gelassen werden, und die Parteien können gerichtlich auch keine Auskünfte seitens des Ausschusses (darunter des Beschwerdegerichts) oder dessen Mitglieder darüber verlangen, was sich vor dem Ausschuss (bzw. dem Beschwerdegericht) ereignet hat.
§ 16

Falls es eine Partei in einem entschiedenen Fall unterlässt, den Schiedsspruch des Ausschusses (bzw. des Beschwerdegerichts) zu erfüllen, hat der Vorsitzende des Ausschusses dies der Handelskammer zu melden, die hiernach darüber entscheidet, inwieweit der Name der betreffenden Partei an die "schwarze Tafel" angeschlagen werden soll.

Solange eine Partei auf der "schwarzen Tafel" steht, darf der Ausschuss in keinem Fall beurteilen oder durch Schiedsspruch entscheiden, an dem die betreffende Partei beteiligt ist und der sich auf ein Geschäft bezieht, das abgeschlossen wurde, nachdem der Aushang erfolgt ist.

§ 17
Die Dänische Handelskammer erstellt jedes Jahr einen Abschluss über die Erträge und Aufwendungen des Ausschusses. Der Abschluss wird von den von der Handelskammer bestellten Abschlussprüfern geprüft.

§ 18
Die Dänische Handelskammer kann nach Absprache mit dem Präsidium des Ausschusses die für den Ausschuss geltenden Vorschriften ändern.
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